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Mitbestimmung der Schule

Der Gedanke der Miıtbestimmung 1in der Schule, also die Teilhabe VO  = Eltern und
Schülern der Gestaltung des Schullebens, hat NUu schon 1ne Zzut 25)jäahrige TIradi-
t10N Diıie Mıtbestimmung der Eltern 1in der Schule wurde damals 1n orm der Klassen-
und Schulpflegschaften veregelt, während die Belange der Schüler 1in den seither CIr San-
>  Nn  38! Erlassen Berücksichtigung fanden Im Junı 1973 versuchte die Bildungskom-
1ss10n des Deutschen Bıldungsrats 1ın den grundlegenden „Empfehlungen ZUr Retorm
V.O Organısatıon und Verwaltung 1m Bildungsbereich“ die „verstärkte Selbständigkeıit
der Schule und Partızıpatiıon der Lehrer, Schüler und Eltern“? NEeCUu umreißen und
die bısher gEILFCENNIECN Entwicklungszüge aufgrund der Erfahrungen der etzten Jahre
1n eınem großen Entwurf zusammenzutassen.

Der den ext prägende Begriff „Partızıpation“ bedeutet verstärkte Lenl-
habe der Lehrer und Schüler Rechten, die die Schulwirklichkeit miıt der Unterrichts-
organısatıon, der Durchführung des Unterrichts und den außerunterrichtlichen Ver-

anstaltungen bestimmen. Diese Rechte sind nıcht MIt der Pflicht gekoppelt, s1e USZU-

üben. Es andelt sıch „institutionelle Hohltormen“ (A 46)®, die durch konkrete
Rechtswahrnehmung bel einer „Fülle VO  e} Detailentscheidungen“ 47) noch füllen
sind. Dıiese Partizıpation 1St nıcht als eın einmalıger behördlicher Akt verstehen,
sondern ordnet sıch als Teilprozefß 1n den großen Zug einer Gesamtreform
Bildungswesens ein, der Lehrer, Eltern und Schüler beteiligt sind und der nıcht VON

heute auf INOTSCHI bewältigen 1St
Wıe dieser Definitionsansatz zeugt, sind die Mitbestimmungsempfehlungen ein DEO-

er Entwurf, dessen Ansprüche schon beim ersten Überfliegen 1n die Augen springen.
Es andelt sıch eine weitgehende Darstellung eiıner nıcht mehr überzeugenden,
brüchig gewordenen Bildungswelt VO  $ heute un gleichzeit1g iıne yeschlossene,
VO  — Optimısmus getragene Darstellung einer Schulwirklichkeit VO  - übermorgen, fre1i-
lıch nıcht ohne utopische Züge

Dıe Empfehlungen arbeiten das rechtliche und gesellschaftliche Problem eiıner Miıt-

bestimmung 1ın der Schule VO  3 heute ın klarer Oorm VO  . Grund aut heraus, indem
S1.E der staatlichen Willensbildung 1in der repräsentatıven Demokratie die „fortschrei-
tende Ausdıfferenzierung der Gesellschaft“ yegenüberstellen (A 19 ff:) Dabei darf
nıcht verkannt werden, da{fß das Bedürfnis nach Selbstbestimmung un. Teilhabe nıcht
mehr als 1LUFr individuelle Aufgabe oilt, sondern in dem Mal ı1ne gesamtgesellschaft-
iıche UOrganısatıon verlangt, Ww1e dıe Komplexıtät und Interdependenz des gesellschaft-
lıchen Lebens wachsen und ıhrerseıits den Staat ständıger Erweıiterung seiner Tätıg-
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keit provozıeren. Mancher Demokrat wiıird mi1t Nachdenklichkeit, WEeNN ıcht TIrauer
1ese wen1g liberalen, aber realıistischen Gedankengänge 1n den Empfehlungen nach-
lesen. Bildung und Schule stehen 1ın dem polaren Spannungsverhältnis eines VO

Grundgesetz verfügten staatlichen Weisungsrechts und einer als übertällig erkannten
Delegation VON Selbstbestimmungsbefugnissen nach un Nıcht das Indiyiduum,
sondern eın Kollektiv soll 1n den Genufß dieser Entwicklung kommen. Von den
erwartenden pannungen sınd 1mM Grund alle beteiligten Gruppen betroffen, Lehrer,
Eltern und Schüler, und War dann, WEeNnN die partızıpatorischen Entscheidungen
den staatliıchen Rechtsnormen werden mussen. Die Empfehlungen scheinen
da nıcht selten utopisch se1N, solange nıcht die schuljurıistischen Aspekte die N€UuUE€E

pädagogische Basıs der Empfehlungen angepafst werden. Es dürfte u Beispiel eın
leichtes se1n, alleın durch Feststellungsklagen ZUr rage der Aufsichtspflicht oder der
Regrefßansprüche Passagen der Emptehlungen aufgrund der heutigen Rechtslage
A den Angeln heben

Die Mitbestimmungsempfehlungen-entziehen sıch natürlich dadurch manchem Eın-
wand, da{fß S1Ee sich nıcht als Feststellung der Gegenwart, sondern als Prozeß 1in 1ne
ernere Zukunft hinein begreiten (Z 124) So machen die Ausführungen nıcht
selten den Findruck VON Wunschvorstellungen. Die Probleme werden nach den selbst-
ZESCIZLCN Ma{fßstäben 1LLUr anger1ssen ; INa  z sıch konkrete LOösungen gewünscht hätte,
bleibt der EXT 1n VasSch Andeutungen stecken 4. Es wird auch oft verschwıegen, daß
manches VO dem, W Aas die Empftehlungen für die Zukunft 1n Aussicht stellen, schon
längst praktiziert wird. Es f51lt kein Wort der Anerkennung für die bisherige Leistung
der Schule. Die Empfehlungen scheinen den Fortschritt tür sich alleın gepachtet
haben, und das wirkt anmafßend und ungerecht.

Die Rolle der Eltern

Dıie Rolle der Eltern WT bısher 1m Erlafß über die Bildung der Klassen- un Schul-
pflegschaften geregelt. Es würde weIlt tühren, 1im einzelnen die Rechte und Möglıich-
keiten der Elternvertreter umreißen, MIt denen s1e be1 ein1ıger Geschicklichkeit
Einflu{fß auf Unterrichtsgestaltung und Organısatıon des Schulbetriebs nehmen konnten.
Es kann aber nıcht verschwıegen werden, da{ß die Behörde der Einwirkung der Eltern
etztlich 1ne unüberwindliche Grenze ELTZUC; zAU® Beispiel m1t der kategorischen Eest-

stellung, da{fß die Pflegschaft keine Beschwerdeilnstanz se1. Was oll aber ıne Klassen-
elternversammlung, S1€ nıcht auch den Fachlehrern eıner Klasse gezielte Sach-
fragen stellen und gegebenentalls Beschwerden vortragen dart? Das Unbefriedigende

dieser Regelung 1St der Zwang tür die Eltern, solche Beschwerden allein e1m Fach-
lehrer bzw 1n dessen e1se1n beım Schulleiter vorbringen mussen. Hıer esteht
aber 1Nne eviıdente Chancenungleichheit hinsichtlich der Fachkenntnis, der Sachkom-
petenz und der sprachlichen Argumentationsfähigkeit. Dieser Ungleichheit könnte
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NUur die Beschwerde iım Kreis der Klasseneltern abhelfen. So kam ©3 dafß eın geschickter
Schulleiter manche Beschwerde der Eltern schon 1m formalen Vorfeld der eigentlichen
Sachauseinandersetzung abblocken konnte. Die Folge dieser Situation W ar aber die

Resignatıion, manchmal auch das Miıfßßstrauen, mMIt dem die Eltern dem Gedanken eıner

Mitbeteiligung Geschick der Schule yvegenüberstehen. S0 e bisher schon die Teil-
nahme der Eltern an diesen Versammlungen wünschen übrıg. Sie W ar NUr dann
zufriedenstellend, über das individuelle Schicksal der Kinder entscheidenden
Schaltstellen der Unterrichtsorganisation (zum Beispiel e1m Wahlunterricht) verhan-
delt wurde. Dem wollen 11U dıe Empfehlungen abhelten, indem S1Ee die Rolle der
Eltern 1CU umschreiben und hre Befugnisse wesentlich auswelıten.

Dazu gehört zunächst die allerdings bislang schon vegebene Möglichkeit, den
Unterricht 1n der Klasse ıhrer Kınder esuchen. uch die VO den Empfehlungen
vorgeschlagenen Stufenversammlungen, yzemeınsame Elternversammlungen meh-

Parallel- bzw Anschlufßklassen, fanden mehr und mehr Neu 1st dagegen
die empfohlene Mitwirkung der Eltern be]l eıner Fülle echter Entscheidungen, ZU

Beispiel be1 den Differenzierungsplänen einzelner Klassenstuten oder be1 der Ent-

wicklung VO  &D Lehrplänen; der Haushaltsplan e1iner Schule oll mıiıt den Eltern
bzw. iıhren Vertretern abgestimmt werden TO7Z esonders wiıchtig für die Eltern
1St die Teilnahme der Unterrichtsplanung innerhalb elner Klasse und die Möglıch-
keit der Kritik stattgefundenen Unterrichtsveranstaltungen. Diese Mitbestimmung
hängt nıcht mehr VO Willen der Schule ab, sondern wird VO Staats n

verfügt, also institutionalısıiert, W 1€ Z Beispiel beım Elternsprechtag als eıner
testen Eınrichtung schon lange der Fall 1St

Als weıtere Anreize 7A00 Teilnahme der Eltern Leben der Schule werden empfoh-
len. Elternseminare über bestimmte pädagogische TIhemen, Tage der oftenen Üür,
Elternbriefe, die „ganz aktuelle Konflikte und Reformvorhaben und deren Auswir-

kung auf das Elternhaus“ darstellen sollen ntgegen den Empfehlungen ware nıcht

verfehlt, diese Elternbriefe auch ZUr Interpretation pädagogischer Forschungsergeb-
N1SsSEe oder kultusministerieller Erlasse NnNutzen, zumal die Empfehlungen 11-

assend selbst feststellen, AAa{ S1LCUG Formen der Kommunikatıon und der Intormatıon

dhantasiereich entwickeln und erproben sind“ (A 106) Schliefßlich mMUu erwähnt

werden, da{ß auch das bisher geheıilıgte Reservat pädagogischer Omn1potenz, die T: ön

rerkonfterenz, nunmehr für die eilnahme der Eltern geöffnet wird. Allerdings stellen
die Empfehlungen einschränkend test, da{ß S1e den Forderungen nach der vieldisku-
1erten Drittelparıtät (Stimmengleichheıit der Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter)
nıcht tolgen können, weıl sıch die Unhaltbarkeıit dieses Schemas schon einzelnen
Schulen erwıesen hat Die Lehrer sollen die wesentlichen Träger der Ent-

scheidungen leiıben und über ıne gesicherte (absolute) Mehrheit verfügen.
eım Gesamtüberblick über diese Ausweıtung elterlicher Rechte müfßste als ersties fest-

gehalten werden, da{ß dıe Empfehlungen e1ne wesentliche soziologische Gegebenheıt
War and erwähnen, ın ıhrer Bedeutung tür die Praxıs der Mitbestimmung aber
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unterschätzen, W as auch die bisherige Miısere elterlicher Beteiligung mM1t erklärt: Was
JA e1it des Pflegschaftserlasses VOTr Jahren noch nıcht abzusehen WAafr, 1St die durch-
gehende Berufstätigkeit beider Elternteile MIt a1] ihren physischen und psychischen
Beanspruchungen. Von hier A4U.S esteht die Wahrscheinlichkeit, da{fß die den Eltern e1N-
geraumten Beteiligungsmöglichkeiten nıcht alıs Ausübung VO  3 Rechten, sondern als
nötıge Belastung nach Feierabend angesehen werden. Den Emptehlungen kann der Vor-
wurf nıcht ErSPart werden, da{fß S$1e keine echte Zielvorstellungen abgesteckt, sondern
Wunschvorstellungen nachgegeben haben

Diese Unlust der Eltern eıner schulıschen Mitarbeit wird als schichtenspeziıfisches
Problem gesehen: das 1St der Z7welte fundamentale, 1Ur durch ıdeologische Fıxierung
erklärende Fehler 104 1 Warum die fast paniısche ngst VO eıner „Überrepräsen-
LAan7z Öherer Schichten“ 1n den Elterngremien? Man müfste das TYTSLT einmal statıistisch
überprüfen und sollte CS dann nıcht als Gruppenphänomen, sondern als Ausdrucks-
torm individueller Motivatıon un Aktivıtät sehen. Es 1St i1ne gzrofße rage; ob die
fehlende schichtenproportionale Kepräasentanz LLUTr ine Folge mangelnder Intormation
bzw eıner soz1alen Chancenungleichheit ISt.

Die Dıistanz zwiıischen Elternhaus und Schule dürfte heute nıcht mehr W1€e noch VOT

dem Zweiten Weltkrieg in der autorıtäiären Struktur der Schule begründet Se1N. Hıer
spielt ohl die Entfremdung zwıschen Elternhaus und ınd 1ıne entscheidende Rolle,
die 1mM Rahmen des Gesamtphänomens der Ausdifferenzierung vesellschaftlicher Tnl
‚ereiche sehen 1St Elterliche Verständnislosigkeit oder besser Verständnisunfähig-
keit un die überbordende jugendliche Subkultur bedingen einander, wobel über Ur-
sache un Wırkung noch streıiten 1St Zudem geht dieser Entfremdungsprozeß 1n

Tempo weıter. Auch 1n dieser Hınsıicht bleibt traglıch, ob die Zielvor-
stellungen der Empfehlungen über elterliche Mıtbestimmung 1m Rahmen des Erreich-
baren lıegen.

Dıie Stellung der Lehrer

Die Stellung der Lehrer wiırd VO den Empfehlungen 1n 7zweitacher Weıse formal
berührt: S1'C erhalten mıt ihrer Schule iıne yrößere Selbständigkeit und WECI-

den gegenüber Eltern und Schülern ogrößerer Iransparenz iıhrer Unterrichtsplanung
verpflichtet. Die Empftehlungen stellen lapıdar test, da{ß die NC  i ihnen angepeilte Za
kunft tür diıe Lehrer noch weitergehende Belastungen miıt sich bringen wird, als das
bısher schon der Fall 1st eıne entwaftnende Oftenheit 1n Zeıiten allgemeıner Arbeıits-
zeitverkürzungen. Dazu gehören Wg die vermehrten Konferenzen, die Debatten mi1t
Eltern und Schülern über Unterrichtsplanungen, die selbstredend außerhalb derd
len Arbeitszeit liegen mussen, oder die ‚aufßerunterrichtlichen Veranstaltungen“, V Oll

denen die Empftehlungen sprechen.
eım Berutsbild des Lehrers rücken die Empfehlungen offensichrtlich a1b V{}  —$ dem
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Fachmann bisheriger Art und stellen den „ Teilspezialısten“ 1n den Vordergrund, der
siıch auf den Gebieten der Tests,; der Dıdaktık, der Medien us durch besondere Quali-
ti1ikatiıonen Jegıtimiert. Eın solcher Spezialist 1St 1im Rahmen der Schule zwangsläufig
besonders intensiver Beratung mi1t den anderen Spezialısten genÖtigt. Alleın dieser
Stelle /) wird viermal VO Kommunikation, Zusammenarbeit, Kooperatıon ZCeSPTO-
chen, als ob solche kollegiale Kontakte überhaupt noch nıcht gegeben hätte. Die Emp-
fehlungen kennzeichnen die bisherige Tätigkeit des Lehrers als 111e „Sıtuation des
Scheiterns“, weil ıhm 1n der heutiıgen „Komplexıtät der Schulwirklichkeit“ 8) 19808

„herkömmliche handwerkliche Ratschläge“ Z Verfügung stünden, MI1t denen die
Situation nıcht mehr bewältigen Se1 Wenn dann noch die Lösung dieser „Sıtuation
der Überforderung und des Scheiterns“ 108) 11UTI 1n Arbeitsteilung und Kommun1i1-
katıon gesucht wiırd, wiıird der einselt1ge, wissenschaftliche Ansatz deutlich,

dem INa  ) den heutigen Lehrer abqualifiziert.
Man LUL S als ob die Lehrer n1ıe 1n Psychologie und Pädagogik ausgebildet worden

waren, und GL die Erkenntnisse dieser Wissenschaften als „herkömmliche hand-
werkliche Ratschläge“ ab, ohne merken, W 1e€ überlegen handwerkliches Können
mancher hochgestochenen Verblasenheit der gegenwärtigen soziologischen Diktion 1St
SO TEeUEeTrT iINna  D} konsequent den zukünftigen Pädagogen A der VOT lauter Teilquali-
iikatiıonen vielleicht nıcht mehr in der Lage 1St, die Schülerpersönlichkeit als (3anzes
beurteilen. Selbstverständlich kann dann die Verantwortung für die Schüler 1LLUL noch
VO Pädagogenkollektiv übernommen werden, der ıne m1t dem anderen, WwWenNnn

die eıit erlaubt, Kommunikatıon treıbt oder SAl der eıne den anderen kontrol-
hert. Dıie Redakteure solcher Empfehlungen sollten nıcht vVErZCSSCHHI, da{ß immer noch
i1ne Generatıon VO Lehrern 1im Amt 1St, die die Praktiken elnes alles kontrollierenden
Staats erleht hat S1e 1St mißtrauısch gegenüber allen Versuchen, die persönliche Ver-

antwortung, das Kennzeichen des engagıerten Lehrers, kollektivieren.
I1)as (sanze 1Sst mehr als die Summe seıiıner Teile Das ınd 1St daher als Persönlich-

keit mi1t den Facettenperspektiven noch qualifizierter Teilbereichs-Pädagogen nıe

vollkommen erftassen. Es mMu befürchtet werden, da{ß das Schicksal der Schüler VO  e}

eiınem riesigen Papıer- und Formularschematısmus pädagogischer Ingenieure bestimmt

werden wiırd, w1e sıch das be1l der jetzıgen Oberstufenretorm schon abzeichnet. Es

wundert da nıcht mehr, da{fß die fachliche Qualifikation der Lehrer nıcht einmal mehr
als Leerformel auftaucht.

Die Verlagerung VO Mitbestimmungsbefugnissen nach berührt notwendig
auch den Bereich der staatlichen Dienstaufsicht. Aut diese kann gemäfßßs Grundgesetz
nıcht verzichtet werden. SO bleibt ZUuU Beispiel die Kontrolle der Behörde über dieA a S a a e a a e F B da nn
Einhaltung der noch erarbeitenden Rahmenrichtlinien w1e€e bisher erhalten. Neu 1st

die Verpflichtung der Lehrer, hre Leistungsbewertung 1n den verschiedenen Konte-
LE ZeN begründen. Allerdings dürfte bisher schon immer DeEWESCH se1n, da{fß die

Lehrer 1n besonders gelagerten Fillen ıhre Urteile VOTL der Konferenz begründet haben

Es ware aber falsch, W CN die Lehrer in der Verpflichtung AAr Begründung allein
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schon 1nNne Gefährdung der Mıtbestimmung sähen. Hıer wird NnUu  —_ eiıne Selbst-
verständlichkeit testgestellt, die 1n allen Bereichen des öftentlichen Lebens silt Die Z

haben SsCh des umerus clausus mehr und mehr öfftentlich-rechtlichen Cha-
rakter W Man wiıird sorgfältig beobachten mussen, ob nıcht doch die bisherige
Entscheidungsfreiheit des Lehrers iınnerhalb des erlaubten Ermessensspielraums einge-
CNAL wird und eınem arıthmetischen Schematismus weichen mufß, der dem besonders
gelagerten iındividuellen Fall nıcht mehr gerecht wird. Nur mü{ßte dann beizeiten die
Dienstpflicht des Lehrers 1n diesem Punkt beamtenrechtlich DECU definiert werden, HEF

1mM Sinn elner wesentlichen Eınengung des Ermessensspielraums. Allerdings ware dann
die vertrauensvolle Partızıpatiıon elnes wesentlichen Merkmals eraubt.

Eın anderer die Lehrer betreffender Punkt 1St. nıcht ganz leicht umschreiben. SO
oft auch dıe Empfehlungen Von Weıiısung, Aufsicht und Kontrolle sprechen, wen1g
lassen Ss1e eınen Zweıfel, da{fß deren Stelle 1mM Verlauft der Schulreform mehr und
mehr die Beratung der Lehrer durch die Behörde treten soll, die erganzt wird durch die
Kommuniıikatıion der Kollegen-Fachgruppen jeder einzelnen Schule Be] der wahr-
scheinlıch weitergehenden Ideologisierung auch der Lehrer 1St möglıch, da bei der
iınhaltlichen Konkretisierung der Rahmenrichtlinien Aall jeder einzelnen Schule Fest-
SETIZUNgECN erfolgen, die der ıne oder andere Lehrer MIt seiınem Demokratieverständnis
nıcht mehr vereinbaren kann, während aber durch einen Mehrheitsbeschlufß formal]l
gebunden 1St Es INAaS se1n, da{ß die Behörde das Problem als nıcht ex1istent betrachtet:
die Anzeichen für solche Gewissenskonflikte bel den Lehrern häuten siıch jedoch, und
die Problematik des Radikalenerlasses sollte Anlaf 7A88 UÜberdenken se1N. Dafß
hıer die Empfehlungen mi1t keinem Wort den legalen Weg e1nes demokratischen Wiıder-
stands aufzeigen, Ar sıch 1U durch eın bewuifstes Vorbeisehen Üan den Realitäten —

klären.

Standortbestimmung des Schülers

Eın dritter Abschnitt der Empfehlungen oilt der Standortbestimmung des Schülers,
die wohltuend realıstisch VOrSCHOININ wird. Da 1Sst zunächst die ede VON der ımmer
schärferen Ausprägung der Jugendlichen Subkultur, die ıne wachsende Dıistanz 7 W1-
schen Elternhaus und Kinder legt Was die Schule betrifft, ISE das Aufbegehren
bisherige Unterrichtstormen und -inhalte, das Fehlen beim Unterricht, die Gleichgültig-
keit gegenüber Anforderungen und das prinzıpielle Infragestellen des Leistungsbegrifts
riıchtig gesehen. Insgesamt kann das Phänomen als fehlmotiviertes Verhalten eıner
aggressionsbetonten Generations-Emanzıpatıon gesehen werden. Dıie LOösung dieser
Situation wiıird 1n eıner Funktion der Schule yesucht. Dıie Schule musse SIN viel-
tältiger Weeise Funktionen übernehmen, die bisher NO der Famılıie wahrgenommen
wurden“ (A /0) Eın Mangel der Emptfehlungen mMu aber darın gyesehen werden, da{ß
S1Ee den Schüler Verzicht auf jede indiyıdual-psychologische Interpretation 1U
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als Gruppe sehen und 1n LUr sozialpsychologische Zusammenhänge stellen. Konsequen-
terweıse 1St dann 1L1LUT noch VO  e den Schülern und ıhrer Vertretung, der Schülermitver-
waltung SMV) die ede

Die Entwicklung der Schülermitverwaltung 1n den 600er Jahren wırd jedoch richtig
gesehen. Wiährend das Verhältnis zwıschen Schule und Schülern damals noch den
Leitbegriften „Zusammenarbeit“ und „Partnerschaft“ stand, hat si.ch das Selbstver-
ständnis der Schülervertretung dem Einflu{£ß der Studentenbewegung Ul'ld der
nehmenden allseitigen Politisierung wesentlıch gewandelt. Neue, weiterreichende An-
sprüche werden gestellt, das polıtische Mandat rückt 1n den Blickkreis. Die Mängel der
bisherigen SM  A traten 1U immer oftener ZULaZC, da die Schüler War 7ABE Miıtarbeit
aufgerufen M, aber keine entsprechende Möglıchkeit echter Miıtbestimmung hatten.
Ubrig blıeb die Rolle des „Mädchens für alles“, das tür die Verteilung der Pausenge-
tränke, die Hıltsaufsıicht und die Organısatıon 1MmM Fahrradkeller SOrg«ecn hatte. Das
„parlamentarısche System 1m Kleintormat“ wurde angesıchts der Kompetenzlosigkeit
als „Sandkastenspielereıi“ desavouilert, die VO Schülern selbst nıcht mehr tür voll gCc-
OIMNmMMeN wurde. SO geriet die SM  e oft 7A3 Tummelplatz politisch engagıerter Ehr-
geizlinge und ertuhr ı1ne tiefgehende Polarıisierung, die autf Partizıpatıon, w 1€e S1€
die Empfehlungen VOFr ugen haben, lediglich auf Agıtatıon, Demagogie und die Front-
stellung ZUEt Schule gerichtet WT Die „schweigende Mehrheit“ der anderen Schüler
dämmert nıcht lethargisch dahın, sondern arbeitet 1n klarer Erkenntnis schulischer Sach-
zwange aut Überwindung des Numerus clausus hın und Ist nıcht gewillt, eıit und
Arbeit iın die SM  A stecken. Demokratie jeden Preıs 1st nıcht gefragt. Dieses Bild
wiırd ZW ar der bisher VO  e Schülern und Vertrauenslehrern geleisteten Arbeıit nıcht Sanz
gerecht, aber entspricht auf weıte Strecken hın der Realıtät.

Die Empfehlungen legen den Kultusministerien dringlich nahe, Muster-Schulver-
fassungen MI1t Alternativmöglichkeiten ZUT Verfügung stellen, denen die Schü-
ler wählen können. Neben der außerunterrichtlichen Aktivıtät (Politik, Kultur, port)
werden LIECUEC Bereiche eröftnet: die Teilnahme der Schüler der Unterrichtsplanung,

der Unterrichtskritik und den Konferenzen, w1e be]l den Mitbestimmungsbe-
fugnissen der Eltern bereıts umrıssen wurde. Dıie spezielle Aktivıtät 1ın der Schüler-
YECSSC 1St Juristisch noch längst nıcht befriedigend gelöst; auch die Empfehlungen konn-
ten dıe Antıiınomie 7zwischen redaktioneller Freiheit und Juristischer Unmündigkeit dies
Schülers nıcht autheben.

Fur die Teilnahme der Schüler der Unterrichtsplanung wird die institutionalisıerte
orm des Unterrichtsforums vorgeschlagen 63 E Lehrer und Schüler Alterna-
tiven VO  - Stoftplänen diskutieren, die allerdings VO  e} der Konterenz vorher festgelegt
und ZUTr Auswahl gestellt werden. ıne echte Stoff-Auswahl durch die Schüler 1St damıt
nıcht zegeben; als Lernende können die Schüler keine Entscheidungskompetenz über
das Lehrende haben Die Intentionen der Schüler 7z1elen natürlıch 1n die Richtung
echter Entscheidung. Solche Entscheidungen siınd 11UTLTE selten sachbezogen, stoftlich
orlentiert, häufig eher ideologisch vorherbestimmt. Die Kenntnıis solcher ideologiebe-
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ZUSCHEHN Voraussetzungen, zr Beispiel be] einem autzustellenden Lektürekanon, mu{fß
11a  D allerdings den polıtisierten Gruppen UHSCTCTI: Schülerschaft zugestehen. Einschrän-
kend legen die Empfehlungen den Schülern nahe, allein schon A4aUuSs Gründen der Arbeits-
überlastung die Mitwirkungsbefugnisse „nıicht ın allen Angelegenheiten voll AUSZU-
schöpten, sondern einıge Sachbereiche auszuwählen“ (A 93) Entsprechende Vorbehalte
sollten auch be1 der institutionalısıerten Unterrichtskritik angemeldet werden, die schon
vorher erwähnt wurde.

Die Empfehlungen betonen die Notwendigkeit eıner „verantwortungsvollen un
anspruchsvollen“ Schülermitarbeıt. S1e sehen auch die „konfliktreiche“ Aufgabe der
Schülervertretung, W CI111 sıch TWAa 1Nıe Juft 7zwıischen Schülerschaft und Schülerver-
tretuNg auftun sollte 23) Da{iß der ext der Empfehlungen selbst oft 7zwischen den
Zeilen Konfliktmöglichkeiten bırgt, wird nıcht oft erwähnt, w 1€e nÖöt1ıg ware. Wıe
eın demokratischer Lehrer durch ıdeologisch fixierte Kollegen maJorisiert werden kann,

1St auch möglıch, da{fß das Konferenzmodell der Empfehlungen durch Solidarisie-
rungs einer ideologisch oleichgeschalteten Schülergruppe mMi1t eiıner entsprechenden Leh-
rergrupp«c unterlauten wird. Viele meınen heute, in unserer freiheitlichen Ordnung
könne INa  e sıch 1N€e solche Überakzentuierung des Konflikts eıisten. ber oft wırd
11a  z die Geıister, die 19805  — rıel, nıcht mehr los Man sollte sıch hüten, viele Konflikte
einzuprogrammıeren. Dıie Schule hat Ön Demokratie und ZUrFr Toleranz erziehen
bei gleichzeıitiger Warnung VOT der Verabsolutierung e1nes Mehrheitsprinz1ps außer-
halb der Legalıtät. Sıe darf sıch aber nıcht dazu hergeben, dıe Pervertierung el1nes tOr-
maldemokratischen Prinzıps U autoritäiären Machtstandpunkt sıch selbst praktı-
zieren lassen, den WIr gerade mMIt ühe überwunden glaubten.

Dıie Emptehlungen lehnen ab, sozial-Skonomische Begrifte Ww1€ „Arbeitskampf“,
„Interessenvertretung“” oder Sar „Streık® 91 8 auf das Verhältnis Schule-Schüler

übertragen. S1e fordern „Konsens anhand politischer Kategorıien“” 92) Eın sol-
cher Konsens LST aber nıcht 1n eıiner permanenten Konfliktsituation finden, sondern
1LLUT auf der Basıs parlamentarischer Spielregeln.

Mitbestimmung 1n den Schulgesetzen der Länder

In den Ländergesetzen, die se1it dem Erscheinen der Empfehlungen verabschiedet
wurden, lassen siıch drei Standpunkte feststellen: ewußlte Anlehnung die Empfeh-
lungen, bewußte Ablehnung un iıne vermittelnde Posıtion.

Fur dıe bewufsite Anlehnung die Empfehlungen soll das Hamburger Schulver-
fassungsgesetz VO 1973 stellvertretend se1n. Es bezieht sıch schon 1m Vorwort auf die
Partizıpationsprinzıpien des Bildungsrats. Der auffallendste Punkt 1St die Drittelparı-
ATı VO  e Lehrern, Eltern und Schülern 1n der sogenannten Schulkonterenz (unter dem
Vorsıtz des Schulleiters), die über die Schulinterna Z Hausordnung), die Organısa-
t10N (etwa Einbeziehung 1n Schulversuche) un auch ber gravierende Disziplinarmaßs-
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nahmen (Verweisung VO  e der Schule) entscheıidet. „Rechtzeitig hören“ 1St diese Kon-
terenz Z Unterrichtsorganisation (Z Zusammenlegung VO Klassen) un bei der
Verwendung der Etatmittel der Schule. Aufßerdem können Eltern und Schüler, WwWenn

auch mittelbar, formal aber eindeutig, Einflu(ß aut die Wahl des Schulleiters ausüben.
Einen konträren Standpunkt vertritt das Landesschulgesetz VO Rheinland-Pfalz

1974). Gew1issermafßen als Eıinleitung 1St der Auszug einer ede des damalıgen Kul-
tusmınısters Bernhard Vogel vorangestellt. Jede „Frontunklarheit“ beseitigend, stellt
Vogel für die Schulen se1nes Landes test, da{fß „undisziplinierter, übereifriger Retorm-
hubereıi“ MT diesem (zeset7z „Eıinhalt geboten wırd“. Konsequent verzichten die einlei-
tenden Paragraphen aut jede Erwähnung des Bıldungsrats und des Begrifts ‚Miıtbe-
stiımmung“; ebenso konsequent erscheint dann das Recht der Regierung Z „Führen“
und „Erziıehen“ bel der „Erfüllung des Auftrags”, das ınd Zur „ Verantwortung VOT

€t  “ „ethischen Normen“ und ZUur „Selbstbestimmung“ bringen insgesamt
e1Ne Absage alle materialıstischen, von Kollektivvorstellungen gefärbten Erziehungs-
tendenzen. Entsprechend gestalten die Lehrer ihren Unterricht „irel“ und 1in „eigener
pädagogischer Verantwortung“ 1m Rahmen der staatlıchen Vorschritten. Dıie Eltern
bzw hre Vertreter können allenfalls die Zusammenarbeit miıt der Schule „‚fördern“
und „unterstützen“ ; s1€e entscheiden nıchts, sondern „beraten“. Von eıner Institutio-
nalısierung der Partızıpations-Empfehlungen 1St hier keine ede mehr. Eın versteckter
Ansatz Aäflßt sıch allenfalls 1mM 35 sehen, nach dem 1m sogenannten Schulausschu{fß ine
Drittelparıatät VO  > Lehrern, Eltern und Schülern besteht;: dieser Ausschufß hat jedoch
nıchts entscheiden, sondern kann 1L11UTr „anregen” und oll „gehört werden“ be] Schul-
erweıterungsplänen, Namensgebung der Schule, Eınbeziehung 1in Schulversuche, bel
schwerwıegenden Disziplinarmaßnahmen. i1ne echte Entscheidungsbefugnis hat dieser
Ausschu{fß 1L1LUTr be] der Erstellung eıner Hausordnung.

Wenn INa  — sıch VOT ugen hält, W aAs dem Deutschen Bildungsrat mM1t der Theorie der
Partızıpation VOT ugen schwebte, dann tormuliert das rheinland-pfälzische Schulge-
SCTZ die ENLSCZSCHNSECSELIZTE Posıiıtion eın pädagogischer Neuansatz, dem heute eine
n Portion Murt gehört. Darauft ezieht sıch ohl auch Bernhard Vogel, WECINLN in
der erwähnten Rede VO  = „eilfertigen Retormern“ spricht, „denen heute die Luft A4aUS$Ss-

gyeht“, VO  =) der „Verwiırrung, Ja Erbitterung“, die jene hinterlassen haben; WENN

„Anwälte“ fordert, dıe „das Recht des Kındes auf Wıssen und personale Enttaltung
ın den Mittelpunkt“, wieder auf die „Positionen“ rücken, „ dıe WIr kämpfen
und nıcht taulen Kompromıissen opfern bereıt sind“.

Auch Schleswig-Holstein sıch VO  w den Empfehlungen des Bildungsrats 1ab Nach
eiıner brieflichen Mitteilung des Kultusministeriums VO 15 Junı 19/7/ haben diese
Empftehlungen keinen Einflu{ß aut die Erlasse ın Schleswig-Holstein gehabt, da „be1
UÜbernahme ıhrer wesentlichen Inhalte 1ne staatlıche Verantwortung für das Schulwe-
SC  — (ATT fn Abs Grundgesetz) nıcht mehr gewährleisten ware“.

Eınen vermıttelnden Standpunkt nımmt das nıedersächsische Schulgesetz VO 1975
eın Der Begrift „Mitbestimmung“ wiırd nıcht ausdrücklich erwähnt. Das Übergewicht
54 F



Paul Diwo

der Lehrer ın den Konterenzen bleibt gewahrt, un ZWAarTr 1in der Gesamtkonferenz
dadurch, da{fß HNALE Je wel Eltern- und Schülervertreter teilnehmen und Stimmrecht ha-
ben In den Teilkonferenzen kann dıe Zahl der Eltern- un Schülervertreter erhöht
werden, da{ß bei der kleineren Zahl der Lehrervertreter die Möglichkeıit einer ber-
stimmung bestände. Dıies wırd aber durch den eintachen „Kunstgriff“ verhindert, da{(
die Eltern- und Schülervertreter 1U  — 11 € beratende Funktion haben Hıer Zeıchnet sich
das NECUEC Prinzıp eıner Zurückdrängung des elterlichen FEinflusses in der Schule ab
I)aran äandert auch nıchts die Möglichkeit, daß die Lehrerkonferenz beim Kultusmin1-
ster1um eiıne esondere Schulordnung beantragen kann MI1t dem Ziel, darın eın größe-
TCS Mitbestimmungsrecht der Eltern erankern. Zur Genehmigung einer solchen
Ordnung 1St eine Dreiviertelmehrheit der Gesamtkonterenz erforderlich, und diese
dürfte 1m Augenblick kaum erreichen se1in. Demgegenüber könnte für die Praxıs
interessant werden, da{flß die Lehrer verpflichtet sind, ihre Unterrichtsplanung mMI1t den
Eltern besprechen.

Zusammengetafst ergeben die Beispiele VO  - Landesschulgesetzen eın recht wider-
sprüchlıches Bild Ausdruck unNnseres Kulturföderalismus oder Spiegelbild eıner politisch-
ideologischen Polarısıerung, die auch VOr der Schule nıcht haltmacht? Jedenftalls eın
Zeichen für die wachsenden Schwierigkeıiten, 1ın den einzelnen Bereichen uUNSCICS gzesell-
schaftlıchen Lebens gemeinsam anerkannten Lösungen kommen.
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